
  

 
   

 

 
Anlage 4  
zum Vertrag nach § 73c SGB V über die Durchführung einer Tonsillotomie im Rahmen der beson-
deren ambulanten ärztlichen Versorgung gültig ab dem 01.01.2011 

 
Ablauf der Praxisbegehungen und Stichprobenprüfungen 
 
Die Vertragspartner regeln nachfolgend das Nähere gem. § 6 Absatz 1 des Versorgungsvertrags 
Tonsillotomie zu den von ihnen durchzuführenden Praxisbegehungen und Stichprobenprüfungen. 
Die Stichprobenprüfungen sind beschränkt auf eine Vollständigkeitsprüfung der laut Vertragsinhalt 
in der Praxis vorzuhaltenden Unterlagen, Dokumente und Nachweise: 
 
1. Allgemeines 
 

a. Die Praxisbegehung erfolgt auf Antrag der VAG oder der KVWL bei konkreten Hinwei-
sen auf eine unzureichende Strukturqualität bei den am Versorgungsvertrag teilneh-
menden Ärzten. 

b. Für die Praxisbegehungen wird eine Kommission gebildet. Die Kommission besteht 
aus:  
2 Mitarbeitern der KVWL 
1 Facharzt für HNO-Heilkunde mit der Genehmigung zum ambulanten Operie-

ren 
c. Die Kommission überprüft die baulich-apparativen und hygienischen Bedingungen der 

Praxisräume gemäß Anschnitt C § 6 der „QS-Vereinbarung Ambulante Operationen“ 
(siehe Punkt 2) und die Vertragsinhalte des Versorgungsvertrags Tonsillotomie (siehe 
Punkt 3). 

 
2. Überprüfung der baulich-apparativen und hygienischen Bedingungen 

gemäß Abschnitt C § 6 der „QS-Vereinbarung Ambulante Operationen“ 
 

a. Räumliche Ausstattung 
 

Operationsraum 
Personalumkleidebereich mit Waschbecken und Vorrichtung zur Durchführung der 

Händedesinfektion 
Raum für die Aufbereitung von Geräten und Instrumenten, Entsorgungsübergabe-

raum für unreine Güter, Raum für Putzmittel. Eine Kombination dieser drei Räume 
ist möglich 

Räume oder Flächen für das Lagern von Sterilgut und reinen Geräten 
ggf. Ruheraum/Aufwachraum für Patienten 
ggf. Umkleidebereich für Patienten 

 
b. Apparativ-technische Voraussetzungen 
 

Operationsraum 
Raumoberflächen (z.B. Wandbelag), Oberflächen von betrieblichen Einbauten (z.B. 

Türen, Regalsystem, Lampen) und Geräteoberflächen müssen problemlos feucht 
gereinigt und desinfiziert werden können, der Fußbodenbelag muss flüssigkeitsdicht 
sein 

Lichtquellen zur fachgerechten Ausleuchtung des Operationsraumes und des Ope-
rationsgebietes mit Sicherung durch Stromausfallüberbrückung, auch zur Sicherung 
des Monitoring lebenswichtiger Funktionen oder durch netzunabhängige Stromquel-
le mit operationsentsprechender Lichtstärke als Notbeleuchtung 

Entlüftungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der eingesetzten Anästhesiever-
fahren und der hygienischen Anforderungen 



  

 
   

 

 
Wascheinrichtung 

 
Zweckentsprechende Armaturen und Sanitärkeramik zur chirurgischen Händedesin-

fektion 
 

Instrumentarium und Geräte 
 
Instrumentarium zur Reanimation und Geräte zur manuellen Beatmung, Sauerstoff-

versorgung und Absaugung 
Geräte zur Infusions- und Schockbehandlung 
OP-Tisch/-Stuhl mit fachgerechten Lagerungsmöglichkeiten 
Fachspezifisches, operatives Instrumentarium mit ausreichenden Reserveinstru-

menten 
ggf. Anästhesie- bzw. Narkosegerät mit Spezialinstrumentarium (kann auch vom 

Anästhesisten gestellt werden) 
 

Arzneimittel, Operationstextilien, Verband- und Verbrauchsmaterial 
 
Notfallmedikamente zu sofortigem Zugriff und Anwendung 
Operationstextilien bzw. entsprechendes Einmal-Material, in Art und Menge so be-

messen, dass ggf. ein Wechsel auch während des Eingriffs erfolgen kann  
Infusionslösungen, Verband- und Nahtmaterial, sonstiges Verbrauchsmaterial 

 

Hygienische Voraussetzungen 
 
Anwendung fachgerechter Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsverfahren 
Dokumentation über Infektionen nach § 23 des Gesetzes zur Verhütung und Be-

kämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz) 
Hygieneplan nach § 36 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz 

 

Notfälle 
 
Organisationsplan für Notfälle / Notfallplan für Zwischenfälle 
regelmäßige Fortbildungen im Notfall-Management 
geeignetes Instrumentarium für Reanimationsmaßnahmen 
Sicherstellung der Notfallversorgung 

 

3. Überprüfung der Vertragsinhalte des Versorgungsvertrags Tonsillotomie  
 

Folgende Unterlagen werden in der Praxis des Arztes auf Vollständigkeit geprüft. Die Unter-
lagen sind von den Ärzten in pseudonymisierter Form vorzulegen, so dass keinerlei Pati-
entenbezug möglich ist. 
 
 OP-Bericht 
 Narkosejournal 
 Photodokumentation vor und nach der Operation 
 falls Verwendung von Lasergeräten: Zulassung der Lasergeräte nach der Medizinpro-

dukte-Betreiberverordnung 
 den von dem nachbehandelnden HNO-Arzt rückübermittelten Dokumentationsbogen in 

Papierform über die zweite und dritte Nachbehandlung - sofern diese nicht von dem 
Operateur selbst erbracht worden sind 

 


